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Appenzell, 2. Dezember 2025 
 
 
Bundesgesetz über Massnahmen zur Bekämpfung seltener Krankheiten (BSKG) 
Stellungnahme Kanton Appenzell I.Rh. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit Schreiben vom 12. September 2025 haben Sie uns die Vernehmlassungsunterlagen zum 
Bundesgesetz über Massnahmen zur Bekämpfung seltener Krankheiten (BSKG) zukommen 
lassen. 
 
Die Standeskommission hat die Unterlagen geprüft. Sie lehnt die Gesetzesvorlage ab. Sie ist 
der Ansicht, dass die Ziele des Gesetzes - namentlich die nachhaltige Finanzierung von 
Massnahmen, welche die Versorgung von Menschen mit seltenen Krankheiten verbessern 
und den Zugang zu spezialisierten Strukturen, Forschung und Daten stärken - durch den vor-
gesehenen Finanzierungsmechanismus nicht erreicht werden können. Die Vorlage sieht vor, 
dass der Bund nur dann Finanzhilfen gewährt, wenn sich die Kantone in gleicher Höhe betei-
ligen. Aufgrund der Abklärungen und Abstimmungen zwischen den Kantonen und dem Bund 
ist mit erheblichen Verzögerungen und hohem administrativem Aufwand zu rechnen, bis die 
Finanzhilfen gesprochen werden können. Dies bringt jährlich eine grosse Planungsunsicher-
heit für die Akteure mit sich. Zudem ist aufgrund der unterschiedlichen kantonalen Möglich-
keiten, Mittel zur Verfügung zu stellen, eine volle Deckung der anrechenbaren Aufwendun-
gen und Kosten nicht gewährleistet.   
 
Die Standeskommission ist der Meinung, dass Finanzhilfen für die Ermittlung, Bezeichnung 
und Überprüfung spezialisierter Versorgungsstrukturen sowie für Informations- und Aus-
kunftstätigkeiten unter die Verantwortung des Bundes fallen. Damit die Finanzierung nach-
haltig sichergestellt ist, soll der Bund verbindlich für die anrechenbaren Aufwendungen und 
Kosten aufkommen, von einer Kann-Formulierung sollte abgesehen werden.   
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich. 
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Im Auftrage von Landammann und Standeskommission 
Der Ratschreiber: 
 
 
Roman Dobler 

 

Zur Kenntnis an: 
- Gesundheits- und Sozialdepartement Appenzell I.Rh., Hoferbad 2, 9050 Appenzell 
- Ständerat Daniel Fässler, Weissbadstrasse 3a, 9050 Appenzell 
- Nationalrat Thomas Rechsteiner (thomas.rechsteiner@parl.ch) 


